
Versicherung des gesetzlichen Vertreters gemäß § 37 y WpHG i.V. mit  
§ 37 w Abs. 2 Nr. 3 WpHG 
 
Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der 
Konzernzwischenabschluss unter Berücksichtigung von § 37 w WpHG ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der 
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des 
Konzerns so dargestellt sind, dass unter Berücksichtigung von § 37 w WpHG ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die 
wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns 
im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind. 
 
Altötting, den 14. Januar 2008 
 
 
 
 
André Fey 
Vorstand 


